
     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
AUFTEILUNG DES PFLEGESATZES  
PFLEGELEISTUNG: 
allgemeine Pflegeleistungen (Körperpflege, Ernährung, Mobilität), soziale Betreuung, med. 
Behandlungspflege, Schutz vor Selbst- und Fremdgefährdung 
 
UNTERKUNFT UND VERPFLEGUNG: 
Ver- und Entsorgung (Energie, Wasser, Abfall), Reinigung der Räumlichkeiten, Wartung und 
Unterhaltung der Gebäude, Wäscheversorgung, Speise- und Getränkeversorgung 
 
INVESTITONSKOSTEN: 
Betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen wie z. B.: Nutzungsentgelte für abschreibungs-
fähige Anlagegüter, Mieten, Aufwendungen für Abnutzung der Anlagegüter nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen einschließlich der Instandhaltung und Wiederbeschaffung 
 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 
Bisher basierte Pflegebedürftigkeit vor allem auf körperlichen Aspekten. Menschen mit demen-
tiellen Erkrankungen wurden daher – trotz ihres Hilfebedarfs – bei der Begutachtung zum Pfle-
gebedarf nicht gleichwertig berücksichtigt. 
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff erhebt die Selbständigkeit in wichtigen Bereichen, sowohl 
bezogen auf körperliche als auch auf geistige Fähigkeiten. So soll eingeschätzt werden, welche 
Unterstützung benötigt wird. Der zeitliche Umfang des Hilfebedarfs wird nicht mehr erfasst. 
 
Die Pflegebedürftigkeit wird durch ein Begutachtungsverfahren überprüft. Dabei sind sechs 
Kriterien entscheidend: 
Mobilität, Kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Prob-
lemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder 
therapiebedingten Anforderungen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und sozialer 
Kontakte: Tagesablauf gestalten und an Veränderungen anpassen, mit anderen Menschen in 
Kontakt treten 
Ein Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen prüft diese Kriterien und legt an-
schließend die Einstufung in einen Pflegegrad fest. Dies geschieht mit Hilfe einer Punkteskala.  

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG FÜR DIE TAGESPFLEGE 
Stand: 01.01.2024 

TAGESPFLEGE »Villa Viva», Waldfeucht - Haaren 
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Pflegeleistung 81,44 € 85,31 € 89,19 € 93,06 € 96,94 €

Unterkunft 13,49 € 13,49 € 13,49 € 13,49 € 13,49 €

Verpflegung 10,39 € 10,39 € 10,39 € 10,39 € 10,39 €

Investitionskosten 12,62 € 12,62 € 12,62 € 12,62 € 12,62 €

Gesamt (täglich) 117,94 € 121,81 € 125,69 € 129,56 € 133,44 €

Berechnung für Anwesenheit von 8 Tagen

Pflegeleistung 651,52 € 682,48 € 713,52 € 744,48 € 775,52 €

Unterkunft 107,92 € 107,92 € 107,92 € 107,92 € 107,92 €

Verpflegung 83,12 € 83,12 € 83,12 € 83,12 € 83,12 €

Investitionskosten 100,96 € 100,96 € 100,96 € 100,96 € 100,96 €

Gesamt (bei 8 Tagen) 943,52 € 974,48 € 1.005,52 € 1.036,48 € 1.067,52 €

Leistungen Dritter

Pflegekassenleistung 0,00 € 682,48 € 713,52 € 744,48 € 775,52 €

Investitionskostenzuschuss 0,00 € 100,96 € 100,96 € 100,96 € 100,96 €

zusätzlicher Entlasstungsbetrag 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 €

Summe Leistungen Dritter 125,00 € 908,44 € 939,48 € 970,44 € 1.001,48 €

Restbetrag 818,52 € 66,04 € 66,04 € 66,04 € 66,04 €

verbleibender Pflegegeld- 0,00 € 316,00 € 545,00 € 728,00 € 901,00 €

anspruch an Ihre Pflegekasse


